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GEMEINDE GACHENBACH 

 

Vorbericht  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, § 3 KommHV) 

für das Haushaltsjahr 

2025 
Der Gesamthaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben wird wie folgt festgesetzt: 

 Verwaltungshaushalt 

EUR 

Vermögenshaushalt 

EUR 

Gesamthaushalt 

EUR 

Einnahmen  

und 

Ausgaben 

 

5.964.782 

 

5.274.797 

 

11.239.579 

 

Verwaltungs-
haushalt; 

5.964.782 € ; 
53% Vermögens-

haushalt; 
5.274.797 € ; 

47%

Gesamthaushalt

 

 

Haushalts- und Rechnungsvergleich (Vorjahr/e): 

2025 Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis
Verwaltungshaushalt 5.964.782 € 5.542.370 € 5.158.478,94 €
Vermögenshaushalt 5.274.797 € 4.797.246 € 5.950.888,73 €
Gesamthaushalt 11.239.579 € 10.339.616 € 11.109.367,67 €  
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Es ergeben sich demnach folgende Veränderungen gegenüber den Ansätzen des  

Vorjahres: 

 der Verwaltungshaushalt um  422.412 €  (7,62 %) 

 der Vermögenshaushalt um  477.551 €  (9,95 %) 

 der Gesamthaushalt um  899.963 € (8,70 %) 

 

Eine Darstellung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabenveränderungen gegenüber dem Vorjah-

reshaushalt ergibt sich aus dem Haushaltsplan.  

 

Im Einzelnen sind zu den wesentlichsten Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahres-

haushalt folgende ergänzende Feststellungen veranlasst: 

 

Verwaltungshaushalt – Einnahmen 

 

I. Steuern 

a) Grundsteuer A und B 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit  

43.000 € und der Grundsteuer B für sonstige Grundstücke mit 500.000 € veranschlagt.  

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen jeweils 380 v.H. 
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Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist mit 950.000 € veranschlagt (Vorjahr 1.300.000 €). Im Vorjahr betrugen die 

Gewerbesteuersolleinnahmen 1.177.008 €.  

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 v.H. 

Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre sind dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen 

(Jahr 2025 ist HH-Ansatz):  

1.642.104 € 

664.156 € 

1.177.008 € 

950.000 € 

191.040 € 

69.598 € 

65.214 € 

130.000 € 

1.451.064 € 

594.558 € 

1.111.794 € 

820.000 € 

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

1.800.000 €

2022 2023 2024 2025

Gewerbesteuer - GE-Umlage - GE-netto

Gewerbesteuer Gewwerbesteuer-Umlage Gewerbesteuer-netto
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Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohn- und der Einkommensteuer, sowie  

12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Veranschlagt wurden im Haushaltsplan 2.000.000 €  

(Vorjahr: 1.941.000 € / Ergebnis: 1.966.585 €). Dies entspricht einer Steigerung von 59.000 €  

(3,04 %).  

 

Der Beteiligungsbetrag für die Einkommensteuer-Ersatzleistungen beträgt 150.000 € (Vorjahr 

Ergebnis: 150.585 €). Der Einkommensteuerersatz wird für die überproportionalen Belastungen der 

Länder und Gemeinden durch die Neuregelung des Familienlastenausgleiches gewährt. 

 

b) Umsatzsteuer 

Vom gesamten Umsatzsteueraufkommen werden 2,2 % als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

auf die Kommunen nach einem bundesgesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Der Schlüssel be-

rechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.  

Veranschlagt wurde im Haushalt 2025 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von  

113.000 € (Vorjahr Ergebnis: 112.063 €).  

 

c) Schlüsselzuweisung 

Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen ist ein weiteres Instrument des kommunalen Finanz-

ausgleiches. Sie soll fehlende eigene Einnahmemöglichkeiten ausgleichen.  

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung erhält die Gemeinde 

Gachenbach im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 767.472 € (Vorjahr: 

248.996 €; Steigerung: 518.476 € bzw. 208,23 %).  

Die Veranschlagung im Finanzplan für das Jahr 2026 beträgt 400.000 €.  
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2022 – 2024 Ergebnis / 2025 Ansatz 
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II. Gebühren 

a) Abwasserbeseitigung 

Für die jeweiligen Einrichtungen ergeben sich folgende planmäßige Über- bzw. Unterdeckungen: 

Einrichtungseinheit Kanalgebühr 
Niederschlags-

wassergebühr 
Über- / Unterdeckung 

Gachenbach (UA 7000) 180.000 € 24.300 € 26.340 € 

Habertshausen (UA 7001) 25.000 € 7.000 € - 35.570 € 

Peutenhausen (UA 7002) 75.000 € 6.700 € 14.340 € 
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b) Bestattungswesen 

Folgende Einnahmen wurden veranschlagt: 

  Jährliche Gebühr Grabnutzungsgebühr 

Friedhof Gachenbach (UA 7500) 1.000 € 3.000 € 

Friedhof Weilach (UA 7501) 1.900 € 1.000 € 

Friedhof Peutenhausen (UA 7502) 6.000 € 1.000 € 

 

 

Steuern, Zuweisungen; 
1.631.472 €; 27%

Einkommensteuer; 
2.000.000 €; 34%

Gewerbesteuer; 
950.000 €; 16%

Gebühren und Entgelte; 
372.900 €; 6%

Pachten u. Mieten; 
4.500 €; 0%

sonstige Verw.-
Einnahmen; 838.150 €; 

14%
sonstige 

Finanzeinnahmen; 
167.760 €; 3%

Einnahmen
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Verwaltungshaushalt – Ausgaben 

 

a) Personalausgaben 

Bei den Personalausgaben (Gruppe 4) ergibt sich eine Erhöhung von 84.700 €  

(= 15,63 %) auf insgesamt 626.510 €.  

Die Personalausgaben entsprechen 10,51 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes  

(Vorjahr: 9,78 %).  

 

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 5 und 6) sind gegenüber dem An-

satz des Vorjahres (1.400.560 €) im Jahr 2025 mit 1.369.010 €, also um 31.550 € (- 2,25 %) geringer 

veranschlagt.  

Dies entspricht 22,95 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Vorjahr 25,27 %).  

 

c) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 7) sind in Höhe von 1.165.425 € veranschlagt. Im Ver-

gleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung in Höhe von 179.625 €.  

Der größte Ausgabeansatz in der Gruppe 7 mit 1.060.000 € (Vorjahr: 880.000 €) ist der Zuschuss an 

die Kath. Pfarrkirchenstiftung „Hl. Kreuz“ für die Trägerschaft des Kindergartens „Zur Heiligen 

Familie“.  

 

d) Kreisumlage 

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 52,50 % (Vorjahr 52,0 %) veranschlagt. Die Umlage-

kraftzahl der Gemeinde Gachenbach (endgültige Steuerkraftzahlen des Jahres 2023 + 80 % der 

Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024) hat sich um 735.331 € auf 2.860.994 € gegenüber dem Vor-

jahr verringert (-20,45 %). 

Die Umlagekraft ist Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage (Umlagekraft * Hebesatz = 

Kreisumlage). Nachfolgend die Übersichten, die für die Ermittlung der Kreisumlage von Bedeutung 

sind. 
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d) Allgemeine Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 

 

550.100 € 

582.600 € 

550.900 € 

531.150 € 

450.000 € 

470.000 € 

490.000 € 

510.000 € 

530.000 € 

550.000 € 

570.000 € 

590.000 € 

2022 2023 2024 2025

 

 

Die Verwaltungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen beträgt pro Einwohner 

für dieses Jahr 204,91 €/EW (2024 = 210,48 €/EW). 

 

 

f) Gewerbesteuerumlage 

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen und der Ab-

rechnung aus dem Vorjahr mit 130.000 € veranschlagt.  

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger) beträgt wie im Vorjahr 35 %. 



 
Gemeinde Gachenbach  Haushalt 2025 
 
 
 

 

 
  Seite 10 von 18 

Verwaltungshaushalt Zusammenfassung: 

Im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ (ohne Innere Verrechnungen) beträgt 

der planmäßige Überschuss 2.418.292 € (Vorjahr: 1.573.496 €). Gegenüber dem Vorjahr eine Stei-

gerung von 844.796 €.  

Vom Vermögenshaushalt ist eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 580.107 € 

veranschlagt. 

Die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 KommHV an den Vermögenshaushalt zur Deckung der or-

dentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von exakt 576.365 € wird in diesem Jahr erreicht. Die 

Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass da-

mit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.  

 

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird die Pflichtzuführung mit Ausnahme des Jahres 

2026 jeweils erreicht.  

Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik im Finanzplanungszeitraum: 

Planungsjahre 2025 2026 2027 2028
Zuführung lt. HHPlan 580.107 € 255.440 € 367.190 € 468.490 €
Pflichtzuführung 576.400 € 576.400 € 276.400 € 460.400 €
Ergebnis 3.707 € -320.960 € 90.790 € 8.090 €  

 

Personal; 626.510 €; 
11%

Kreisumlage; 
1.502.030 €; 25%

VGem-Umlage; 
531.150 €; 9%

Gewerbesteuer-
umlage; 130.000 €; 

2%

s. Verw. u. 
Betriebsauf w.; 

1.369.010 €; 23%

Zinsen; 60.050 €; 1%

Zuweis. u. 
Zuschüsse; 16.700 €; 

0%

Deckungsreserven; 
500 €; 0%

Schulv erband 
Aresing VW-Umlage; 

88.725 €; 1%

Kindergarten; 
1.060.000 €; 18%

Zuf ührung an SR 
AWB; 0 €; 0% Zuf . zum VmH; 

580.107 €; 10%

Ausgaben

 



 
Gemeinde Gachenbach  Haushalt 2025 
 
 
 

 

 
  Seite 11 von 18 

Vermögenshaushalt - Einnahmen 

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Ein-

nahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Kreditaufnahmen sind folgende Beträge veran-

schlagt: 

 Beiträge u.  

ähnliche Entgelte 

 

 

 

EUR 

Zuweisungen u. 

Zuschüsse 

 

 

 

EUR 

Einnahmen aus 

der Veräußerung 

von Grundstücken 

und Anlagever-

mögen 

EUR 

Kreditaufnahmen 

 

 

 

 

EUR 

Feuerwehr 0 0  0 0 

Grundschule 0 0 0 0 

Wohnbaugebiete 

Baugesetzbuch 
0 0 1.500.000 0 

Gemeindestraßen 

GuR, BauGB 
0 39.000 5.000 0 

AWB –allgemein 54.000 0 0 0 

Bauhof –  

Gewerbegebiet 
0 0 

41.000 

0 
0 

Breitband 0 1.560.000 0 0 

Allgemeines 

Grundvermögen 
0 0 300.000 0 

Investitions-

pauschale 
0 126.500 0 0 

Summe: 54.000 1.725.500 1.846.000 0 
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Vermögenshaushalt - Ausgaben 

An Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im diesjährigen Vermögenshaus-

halt eingeplant: 

Investitionen 2025

Gliederung Maßnahme

0600. VGem-Investitionsumlage 85.800 €

1300. FFW Gachenbach 200.000 €

Austausch Hydranten 5.000 €

2110. Grundschule/Mittagsbetreuung 610.000 €

2130. Mittelschule Aresing 113.400 €

5500. Sport 35.000 €

6200. Sonstige Baulandflächen 80.000 €

BG "Naslangfeld II" 400.000 €

6300. GuR Weilach-Gachenbach 20.000 €

GuR Gachenbach-Kühbach 60.000 €

GuR Weilach-Brücke 40.000 €

Sonstiges 120.000 €

Gemeindefahrzeug 95.000 €

6700. GuR Weilach-Gachenbach 25.000 €

Sonstiges 5.000 €

LED-Umrüstung 20.000 €

6900. Gewässerrenaturierung "Gachenbach" 300.000 €

Weilach-Eisweiher 6.000 €

Hochwasserschutz 100.000 €

7000. Kläranlage Weilach 50.000 €

Sonstiges 50.000 €

7002. AWB Peutenhausen-Sonstiges 5.000 €

7500. Friedhof Gachenbach 15.000 €

7502. Friedhof Peutenhausen 10.000 €

8160. Nahwärme BG Naslangfeld II 15.000 €

8180. Breitbanderschließung 1.750.000 €

8800. Allgemeiner Grunderwerb 30.000 €

8801. Allgemeinder Grunderwerb-Vorkaufsrecht 300.000 €

Gesamtsumme 4.545.200 €

Summe
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Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt  

4.545.200 € (Vorjahr: 3.352.200 €).  

Dies entspricht einem Anteil von 86,17 % des Vermögenshaushaltes (Vorjahr: 69,88%) und  

40,44 % des Gesamthaushaltes (Vorjahr: 32,42 %). 

 

Die Investitionskosten für den Grunderwerb und der Erschließung des Wohnbaugebietes „Naslang-

feld II“ werden über einen Geschäftsbesorgungsvertrag und einem städtebaulichen Vertrag abgewi-

ckelt. Der Verkauf der Grundstücke begann in Jahr 2024. Die Einnahmen aus den Grundstücksver-

käufen werden vertragsgemäß sogleich zur Verminderung des Kreditvolumens an den Erschlie-

ßungsträger zurückbezahlt.  

Die übrigen Ausgaben und Einnahmen sind sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechnet werden 

konnten.  

 

Grunderwerb; 
840.000 € ; 16%

Beschaffungen; 
105.000 € ; 2%

Baumaßnahmen; 
3.366.000 € ; 64%

Investitionszuschüss
e; 234.200 € ; 4%

Tilgungen; 576.400 
€ ; 11%

Zuführung zum VwH; 
- € ; 0%

Zuführung an RL; 
153.197 € ; 3%

Vermögenshaushalt-Ausgaben
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Schulden 

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich folgendermaßen, nachdem in diesem Jahr keine 

Neuaufnahme vorgesehen ist (s. Seite 11).  

Stand jeweils zum 31.12. (Zahlen gerundet): 
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Im Finanzplanungszeitraum ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Mio. € zur Fi-

nanzierung der Investitionskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses in Gachenbach und der Mit-

tagsbetreuung an der Grundschule Peutenhausen vorgesehen.  
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Zum Jahresende 2025 belaufen sich die Schulden im allgemeinen Haushalt auf 4.466.000 € (gerun-

det) und erreichen durch die veranschlagten Neuaufnahmen im Jahr 2026 einen Stand von rd. 7,189 

Mio. €.  

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2025 beträgt somit im Kernhaushalt rd. 1.723 €.  

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung bei vergleichbaren Gemeinden mit einer Einwohnerzahl 

von 1.000 bis 3.000 zum 31.12.2023 liegt bei 771 €.  

Durch die vorgesehene Kreditaufnahme im Jahr 2026 erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 

rd. 2.774 €. 

 

Die Gemeinde Gachenbach finanziert die Investitionskosten für den Grunderwerb und für die Er-

schließung des Wohnbaugebietes „Naslangfeld II“ über kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Art. 72 

GO). Zum Jahresende 2024 betrugen die Verbindlichkeiten 5.521.123 Mio. €.  

Die Tilgung dieser Verbindlichkeiten erfolgt im Rahmen der Veräußerung der Grundstücke.  

 

Rücklagen 

Die allgemeine Rücklage wird planmäßig zum Jahresende 2025 einen Stand von 153.197 € auf-

weisen. Hiervon sind 52.526 € als Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 

KommHV zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse) aus-

zuweisen.  

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum ist dem nachfolgenden Di-

agramm zu entnehmen (Stand jeweils 31.12): 
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Kassenkredit 

In der Haushaltssatzung wird die Ermächtigung für einen Kassenkredit auf 2.560.000 € festgesetzt. 

Der vorgenannte Höchstbetrag wird wegen einer eventuell verzögerten Auszahlung der Zuweisung 

für den Breitbandausbau (1.560.000 €) sowie zusätzlich des Sechstel nach § 73 Abs. 2 GO 

(1.000.000 €) angesetzt.  

Im Vorjahr war die haushaltsrechtliche Ermächtigung bei 1.000.000 € veranschlagt. Der Kassenkre-

dit musste im abgelaufenen Jahr nicht in Anspruch genommen werden.  

 

Verpflichtungsermächtigungen 

Im Haushalt 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0 € für folgende Maßnahme 

veranschlagt: 

HHStelle Maßnahme Veranschlagung Jahr

2110.9400 Schule Peutenhausen/Mittagsbetreuung 1.600.000 € 2026

1.600.000 €Summe
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Finanzplan und Investitionsprogramm 

Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028 wurden aufgrund der 

Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sowie den örtlichen Gegebenhei-

ten erstellt. 

Die Finanzplanungen für die Jahre 2024 – 2028 sind ausgeglichen.  

 

Zusammenfassung: 

Ein wichtiger Wert zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die be-

reinigte freie Finanzspitze (VV Nr. 6.3 zu § 4 KommHV-Kameralistik). Diese errechnet sich aus der 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung 

zuzüglich der jährlichen Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHStelle 9000.3610). Hierbei 

sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben, denn nur dann ist es möglich, dass der Ver-

waltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.  

Stellt man die bereinigte Finanzspitze im Verhältnis zu den bereinigten Einnahmen des Verwal-

tungshaushaltes (Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes gekürzt um innerer Verrechnungen, 

kalkulatorische Einnahmen und Zuführung zum Vermögenshaushalt) erhält man einen weiteren 

Wert zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein Wert über 15 % ist als günstig, ein Wert von unter 5 % 

als ungünstig und ein Wert dazwischen als zufriedenstellend zu beurteilen.  
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Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass sich im Finanzplanungszeitraum der finanzielle Spielraum 

aus der freien Finanzspitze ausnahmslos im ungünstigen Bereich bewegt.  

 

In Anbetracht der derzeitigen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse und denen in der Finanzpla-

nung angedachten Maßnahmen (einschließlich der bereits bestehenden Kreditverpflichtungen) muss 

vor einem positiven Blick auf künftige Haushalte dringendst gewarnt werden. Zwar ist die Beurtei-

lung der dauernden Leistungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2026 

im positiven Bereich, jedoch besteht aufgrund der derzeitigen allgemeinen unsicheren wirtschaftli-

chen Lage die Besorgnis, dass sich insbesondere die Steuereinnahmen im Verwaltungshaushalt rück-

läufig entwickeln könnten. Freie Finanzmittel zum Ausgleich würden in diesem Fall erstmals nicht 

zur Verfügung stehen. Des Weiteren ist zu bedenken, dass die veranschlagten Investitionszuweisun-

gen eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt kassenwirksam werden. Zudem setzt sich die Ge-

meinde zur Finanzierung der bereits getätigten Investitionen und der weiteren im Finanzplanungs-

zeitraum veranschlagten Maßnahmen unter dem finanziellen Zwang, die vorhandenen Baugrundstü-

cke sehr zeitnah veräußern zu müssen.  

Allein aus diesen Gründen sind sämtliche Ausgaben und Investitionen auf Ihre Notwendigkeit und 

Finanzierbarkeit hin genauestens zu überprüfen. 

 

 

 

Schrobenhausen, 18.03.2025 

 

gez. 

Manfred Reim   Alfred Lengler 

Kämmerer   Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 




































































































	G-0 Deckblatt 2025
	G-HH-Satzung 2025
	Bek.HH-Satzung 2025
	G-5.1 Vorbericht 2025
	G-Einzelpläne 2025-druck

